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Überarbeitung der amtlichen Muster für Vollmachten im Besteuerungsverfahren 

Vollmachtsmuster für Lohnsteuerhilfevereine (Anlage 2) 

Ihr Schreiben vom 11. August 2015   

GZ IV A 3 - S 0202/15/10001, DOK 2015/0637721 

 

 

Sehr geehrter Herr Metzner, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Zusendung der überarbeiteten Entwürfe für Vollmachten im Besteue-

rungsverfahren und die Möglichkeit zur Stellungnahme, die wir gern wahrnehmen. 

 

Den vorgesehenen inhaltlichen Änderungen stimmen wir ebenso wie dem Entwurf des Merk-

blattes grundsätzlich zu, weisen allerdings auf zwei Unrichtigkeiten hin: 

 

Zeile 4: Zur Angabe der IdNr. wird in der Fußnote 2 erläutert, dass die Steuernummern des/der 

Vollmachtgebers/in in der Vollmachtsdatenbank zu erfassen sind. Hier muss es folgerichtig 

wohl auch in der Fußnote statt Steuernummer „IdNr.“ heißen. Sollte es sich um eine verwal-

tungsinterne Vorgabe handeln, wäre diese im Vollmachtsmuster entbehrlich, da sie den Voll-

machtgeber beim Ausfüllen irritieren kann.  
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Zeile 11: Der unzutreffende Hinweis auf die nach bürgerlichem Recht dazu befugten Berufsträ-

ger/innen muss ersatzlos gestrichen werden. 

Zur Gestaltung des Vollmachtsmusters für Lohnsteuerhilfevereine erlauben wir uns folgenden 

Hinweis: 

 

Die Ausschlussmöglichkeit zum Datenabruf sollte wie im bisherigen Vollmachtsvordruck 

(Schreiben des BMF vom 10.10.2013) in Zeile 15 des Entwurfs eingefügt werden. 

 

Der Erläuterungstext der Zeilen 30 - 33 könnte als Fußnote zu der Abfrage in Zeile 15 aufge-

nommen werden. Damit würde sich der Inhalt des zweiten Kastens auf die Zeilen 35 bis 39 

beschränken. 

 

Das Wort „Datenabruf“ in Zeile 36 sollte zur besseren Verständlichkeit durch „elektronischen 

Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Daten“ ersetzt werden. 

 

Begründung: 

 

Der Entwurf des geänderten amtlichen Musters für Vollmachten im Besteuerungsverfahren 

(Anlage 2) ist im zweiten Kasten (Zeilen 29 bis 39) unübersichtlich gestaltet und deshalb inhalt-

lich schwer zu verstehen. Bei der ersten Abfrage führt ein Ankreuzen zum Ausschluss der Ab-

rufbefugnis (anders als im oberen Kasten zur Bekanntgabevollmacht), während ein Ankreuzen 

bei der zweiten Abfrage Zustimmung zur unbeschränkten Abrufbefugnis bedeutet. Hierdurch 

wächst die Gefahr von Fehleinträgen.  

 

Für weitere Erläuterungen der vorgenannten Vorschläge stehen die Unterzeichner gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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